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Öffnungszeiten Stadt, Not- und Bereitschaftsdienste

 Öffnungs- & Sprechzeiten Stadt Landsberg 
 
Stadtverwaltung 
Zentrale:  (03 46 02) 2 49  0 
E-Mail: info@stadt-landsberg.de 
Homepage:  www.stadt-landsberg.de 
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung mit dem 
zuständigen Sachbearbeiter. 
Bürgermeistersprechstunde 
Sitz:    
Die Bürgermeistersprechstunde findet dienstags von 16.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr, nur nach telefonischer Vereinbarung statt. 
 
Bürgerservice 
Sitz:    
Die Bearbeitung von Bürgeranliegen im Einwohnermeldeamt ist  
dienstags ohne Terminvereinbarung möglich. 
 

Sprechzeiten Bürgerservice  
Montag 08:00 - 12:00 Uhr und 14.00 - 16:00 Uhr  
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr  
(Bei hohem Aufkommen kann es zu einem vorherigen Annahmestopp kommen.) 
Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 15:00 Uhr  

Zuständigkeiten: 
Einwohnermeldeamt, Gewerbe, Ordnung u. 
Sicherheit, Feuerwehr, Grünflächen 
Termine nach Vereinbarung. 
Online unter www.stadt-landsberg.de 
 

Standesamt im Rathaus 
Sitz:  Markt 1 06188 Landsberg 
Sprechzeiten: 
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung. 
 
Doppelkapelle Landsberg 
Führungstermine unter 
Tourismus-Doppelkapelle-Führungen (www.stadt-landsberg.de) 
Telefon:  (03 46 02) 206 90 
E-Mail: doppelkapelle@stadt-landsberg.de 
 
Stadt- und Schulbibliothek 
Sitz:  Bergstraße 19 06188 Landsberg 
Öffnungszeiten: 
Montag 10.00 - 14.00 Uhr 
Dienstag 09.00  18.00 Uhr 
Mittwoch 09.00  18.00 Uhr 
Donnerstag   09.00  18.00 Uhr 
Freitag 10.00 - 14.00 Uhr10.00 - 14.00 Uhr 
Jeden letzten Samstag des Monats von 10.00  14.00 Uhr
Telefon:  (03 46 02) 2 06 38 
Homepage:  www.bibliotheken-im-saalekreis.de 
 
Schiedsstelle Landsberg  
(Streitschlichtung zwischen Bürgern) 
Telefon: 0163 8699358 
 

 Notrufnummern 
 
Polizei-Notruf 110 
Feuerwehr 112 
Rettungsdienst 112 
Ärztliche Bereitschaft (bundesweit) 116 117 
Giftnotruf (03 61) 730 730 
Apotheken-Notdienstfinder (0 137 888) 22833* 
Tierrettungsdienst (03 45) 2 21 50 00 
Revierkommissariat Nördlicher Saalekreis 
rund um die Uhr besetzt (03 45) 52 54 00 
Regionalbereichsbeamte  
Landsberg (03 46 02) 40 33 90 
Sprechzeiten: Dienstags           12.00  18.00 Uhr 
Feuerwehr-Leitstelle 

rund um die Uhr besetzt (03 45) 8 07 01 00 
 
 

 Störfall-/ Havariedienste 
 
Technischer Mitarbeiter Stadt Landsberg 
Kommunale Gebäude               0175/ 84 03 468 
 
Elektroenergie (enviaM) (08 00) 2 30 50 70 
Gas (Mitgas) (08 00) 2 20 09 22 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
Saalkreis (WAZV Saalkreis)  
Sennewitzer Straße 7, 06193 Petersberg OT 
Gutenberg 
Telefon: 034606 / 360  0  
Telefax: 034606 / 360  299  
E-Mail: info@wazv-saalkreis.de 
Internet: www.wazv-saalkreis.de  
Sprechzeiten: 
Montag bis 10.00  12.00 Uhr / 13.00  
Donnerstag 15.00 Uhr 
Freitag 10.00  12.00 Uhr  
Persönliche Vorsprachen sind nur nach 
vorheriger tel. Terminabsprache möglich. 
Störungsmeldung Abwasser: 01511 / 4 12 27 95 
Störungsmeldung Trinkwasser: 0800 / 6 64 70 03  
 
AZV Westliche Mulde: OS Spickendorf, 
Schwerz 
Havarienummer: 0 34 94/ 3 92 15 55 
 
AZV Queis/Dölbau: OT Reußen, Zwebendorf, 
Queis, Klepzig, Kockwitz und Wiedersdorf 
Für unseren technischen Betriebsführer, 
MIDEWA GmbH, gelten bei Havarien  
während nachfolgender Dienstzeiten die 
Rufnummer: 0 34 75 / 67 69-0 
Mo/ Mi/ Do 08:00 Uhr  16:00 Uhr 
Dienstag 08:00 Uhr  18:00 Uhr 
Freitag 08:00 Uhr  14:00 Uhr 
Außerhalb der Dienstzeiten: 0 34 75 / 67 69 11 5 
 

 Weitere Servicedienste 
 
 

Nummer gegen Kummer  
Kinder- und Jugendtelefon (08 00) 1 11 03 33* 
Elterntelefon (08 00) 1 11 05 50* 
* Kostenfreie und anonyme Beratung 
 

Entleerung Kleinkläranlagen 
und abflusslose Gruben 
REMONDIS  
Dienstleistungen GmbH (03 45) 7757890 
OS Schwerz und Spickendorf: 
AZV Westliche Mulde 
tel. über Alba GmbH (03 49 27) 7 00 28 
Abfallentsorgung  

  (03 46 06) 25 90 
 
Entsorgungsgesellschaft  
Saalekreis mbH                             (0 34 61) 4 400 
 

 
 
 
 

Was erledige 
ich WO? 
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Rufnummern der Stadtverwaltung 
 

Zentrale Vermittlung/ Auskunft 
03 46 02/ 2 49-0 info@stadt-landsberg.de www.stadt-landsberg.de 

Herr Tobias Halfpap   
 
 

 

Bürgermeister der Stadt Landsberg 
Sitz: Köthener Straße 2 
 
Sekretariat Bürgermeister Vorwahl  034602 
 Tel:  2 49 11 
 Fax: 2 49 23 
  

  Innere Verwaltung   Bürgerservice/ Ordnungsamt 
Sitz: Köthener Straße 2  Sitz: Köthener Straße 28  
Leiter Herr Rosenstein Tel: 2 49 31 Kommissarischer Leiter Herr Linde Tel: 2 49 25 

  (Vergabestelle) Fax: 2 49 88 
 SB Kita und Schulen Tel: 2 49 18   
E-Mail: kita@stadt-landsberg.de Tel: 2 49 55 Zentrale Tel: 2 49 0 
  E-Mail: buergerservice@stadt-landsberg.de  
SB Personalangelegenheiten Tel: 2 49 92 SB Sicherheit & Ordnung Innendienst Tel: 2 49 83 
E-Mail: personal@stadt-landsberg.de  SB Sicherheit & Ordnung Außendienst Tel: 2 49 80 
SB Bezüge Tel: 2 49 37 E-Mail: ordnungsamt@stadt-landsberg.de Tel: 2 49 94 
E-Mail: bezuege@stadt-landsberg.de Tel: 2 49 48   
SB Ortschaften/ Gremienarbeit Tel: 2 49 42   
E-Mail: gremienarbeit@stadt-landsberg.de  SB Gewerbe Tel: 2 49 84 
SB IT Tel: 2 49 41 E-Mail: gewerbeamt@stadt-landsberg.de  
 Tel: 2 49 32 SB Brandschutz Tel: 2 49 26 
Digitalisierung Tel: 2 49 49 E-Mail: feuerwehr@stadt-landsberg.de  
E-Mail: digital@stadt-landsberg.de  Sondernutzung, Grünflächen,  
  Verkehrsangelegenheiten Tel: 2 49 80 

  Wirtschaftsförderung/ Kultur und Sport 
 E-Mail: strassenverkehrsamt@stadt-landsberg.de 
 

Sitz: Köthener Straße 2  SB Einwohnermeldeamt Tel: 2 49 81 
Leiterin Frau Moron-Wernicke Tel: 2 49 20 E-Mail: einwohnermeldeamt@stadt-landsberg.de Tel: 2 49 82 
(1. stellv. Bürgermeisterin) Fax: 2 49 23   
  Standesamt  

 E-Mail: wirtschaftsfoerderung@stadt-landsberg.de Sitz: Markt 1  
SB Bauleitplanung, Stadtsanierung Tel: 2 49 19 SB Personenstandeswesen Fax: 4 00 49 19 
 Tel: 2 49 29 E-Mail: standesamt@stadt-landsberg.de Tel:  4 00 49 12 

 SB Grundstücksangelegenheiten  Tel: 2 49 15  Tel:  4 00 49 15    
 E-Mail: liegenschaften@stadt-landsberg.de   Finanzverwaltung   SB Fördermittel  Tel: 2 49 14 
   Sitz: Köthener Straße 2 
 SB Wohnungsverwaltung, Pacht  Tel: 2 49 40 Leiterin Frau Moron Tel:  2 49 39 
 E-Mail: wohnungsverwaltung@stadt-landsberg.de  Fax: 2 49 53 
   SB Haushalt/ Steuern Tel:  2 49 60 
       
Jugendbetreuer  0174 33 013 14 SB Steuern Tel:  2 49 38 
E-Mail: jugendarbeit@stadt-landsberg.de E-Mail: steuern@stadt-landsberg.de  
SB öfftl. Einrichtungen/ Kultur/ Sport Tel: 2 49 47 SB Umsatzsteuer Tel:  2 49 58 
E-Mail: vermietung@stadt-landsberg.de Tel: 2 49 17 E-Mail: umsatzsteuer@stadt-landsberg.de  

  SB Anlagenbuchhaltung Tel:  2 49 50 
E-Mail: amtsblatt@stadt-landsberg.de    
  SB Versicherungen Tel:  2 49 46 

  Hoch- und Tiefbau 
E-Mail: versicherungen@stadt-landsberg.de  
SB Vollstreckungsaußendienst Tel:  2 49 24 

Sitz: Köthener Straße 2  SB Vollstreckungsinnendienst Tel:  2 49 34 
 n.n. Tel: 2 49 0 E-Mail: vollstreckung@stadt-landsberg.de  

  
E-Mail: bauamt@stadt-landsberg.de  Kassenleiter Tel:  2 49 34 
SB Hochbau Tel: 2 49 51  E-Mail: stadtkasse@stadt-landsberg.de  
SB Tiefbau Tel: 2 49 54 SB Kasse Tel:  2 49 33 
   Tel:  2 49 46 
SB Straßenverwaltung Tel: 2 49 36  Tel:  2 49 58 
    
SB Bauliche Unterhaltung Tel: 2 49 56 SB Friedhofswesen Tel:  2 49 21 
   E-Mail: friedhofswesen@stadt-landsberg.de   
SB Bauen/ Felsenbad Tel: 2 49 61   
Straßenbeleuchtung    
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Wirtschaftsförderung/Kultur und Sport

INNERE VERWALTUNG

BÜRGERSERVICE

Erweiterte Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt
Ab der 34. KW wird das EMA zusätzlich am Dienstagnachmittag in 
der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr für Bürgeranliegen ohne vorherige 
Terminvereinbarung öffnen. Bei hohem Bürgeraufkommen behalten 

wir uns allerdings vor, bereits um 17:00 Uhr keine neuen Anliegen 
mehr anzunehmen (Annahmestopp), damit bis dahin angenommene 
Bürgeranliegen bis 18:00 Uhr abgearbeitet werden können.

Bekanntmachung
Flughafen Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld
15. Planänderung
- Auslegung des Änderungsplanfeststellungsbeschlusses -
Mit Änderungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen vom 12. Sep-
tember 2024, Gz.: 32-0522/1054/126 ist der Plan für die 15. Än-
derung für den Flughafen Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd 
mit Vorfeld gemäß § 17 Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes (FStrG) 
und § 74 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
festgestellt worden.
Der Antragstellerin (Flughafen Leipzig/Halle GmbH) wurden Auflagen 
erteilt.
In dem Änderungsplanfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen, Forderungen und Anregungen entschieden 
worden.
Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses vor-
zunehmen wären, wird die Zustellung gemäß § 74 Abs. 5 VwVfG 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt.
Eine Ausfertigung des Änderungsplanfeststellungsbeschlusses und 
der planfestgestellten Unterlagen liegen in der Zeit
vom 21. Oktober 2024 bis einschließlich 4. November 2024
in der Stadtverwaltung Landsberg, Einwohnermeldeamt, Bürgerser-
vice, Köthener Straße 28, 06188 Landsberg, zu den Öffnungszeiten:
Montag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr
zur Einsichtnahme aus.
Im vorgenannten Zeitraum können der Änderungsplanfeststellungsbe-
schluss und die planfestgestellten Unterlagen auch auf der Internet-
seite der Landesdirektion Sachsen unter https://www.lds.sachsen.
de/bekanntmachung/ (Infrastruktur - Luftverkehr) sowie im UVP-Portal 
der Länder unter https://www.uvp-verbund.de eingesehen werden.
Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit dem Ende der Auslegungs-
frist allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, als zugestellt (§ 74 
Abs. 5 Satz 3 VwVfG).
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbe-
schluss von den Betroffenen und denjenigen, die rechtzeitig Einwen-
dungen erhoben haben, bei der Landesdirektion Sachsen, Dienst-
stelle Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, schriftlich angefordert 
werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Änderungsplanfeststellungsbeschluss kann innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Zustellung Klage beim Sächsischen Oberver-
waltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen (Postanschrift: Säch-
sisches Oberverwaltungsgericht, Postfach 44 43, 02634 Bautzen) 
erhoben werden. Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. 
Sie kann nach Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) sowie der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden 
Fassung elektronisch erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Sachsen) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind in-
nerhalb einer Frist von zehn Wochen anzugeben. Erklärungen und 
Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, 
können durch das Gericht zurückgewiesen werden. 
Der angefochtene Änderungsplanfeststellungsbeschluss soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden.Vor dem Oberverwaltungs-
gericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfe-
verfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Welche 
Bevollmächtigten dafür zugelassen sind, ergibt sich aus § 67 Abs. 2  
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).Die Anfechtungsklage ge-
gen den Änderungsplanfeststellungsbeschluss hat keine aufschie-
bende Wirkung. 
Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nach Zustellung des Änderungsplanfest-
stellungsbeschlusses innerhalb eines Monats beim Sächsischen 
Oberverwaltungsgericht gestellt werden. 
Der Antrag ist innerhalb dieser Frist auch zu begründen.
Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung rechtfertigen, kann der durch den Änderungsplanfeststel-
lungsbeschluss Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag inner-
halb einer Frist von einem Monat stellen.
Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den 
Tatsachen Kenntnis erlangt.
Die Hinweise auf die VwGO und die ERVV (siehe oben Abs. 1) und 
zur Notwendigkeit der Vertretung (siehe oben Abs. 3) gelten ent-
sprechend.

i. A. der Landesdirektion Sachsen
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Kinderzeltlager 2024
Das diesjährige Kinderzeltlager in Landsberg war ein voller Erfolg 
und bot den teilnehmenden Kindern aus Landsberg sowie der polni-
schen Partnerstadt Gorzów Śląski eine unvergessliche Woche voller 
Abenteuer und Spaß. Vom 22. bis 29. Juli verwandelte sich der 
Landsberger Sportplatz in ein lebendiges Camp, das mit tatkräftiger 
Unterstützung des städtischen Bauhofs aufgebaut wurde.

Nach der Anreise am 22.07. hatten die Kinder bei Kaffee und Kuchen 
die Gelegenheit, sich gleich am ersten Tag kennenzulernen und neue 
Freundschaften zu schließen. Jeden Morgen um 7:00 Uhr klingelte 
der dann Wecker...Viiieeeel zu früh für einige Kinder...

Das Programm des Zeltlagers bot zahlreiche spannende Ausflüge. 
Ein Highlight war der Badeausflug zum Goitzsche-See mit einer 
aufregenden Piratenschifffahrt, die für viele Kinder ein echtes Aben-
teuer darstellte. Natürlich durfte auch ein Besuch im Landsberger 
Freibad nicht fehlen, wo einige Kinder stolz ihre Schwimmabzeichen 
absolvierten.
Am 25.07. stand der Besuch des Freizeitparks Belantis auf dem 
Programm, wo die Kinder einen 
Tag voller Nervenkitzel und Spaß 
erlebten. Ein weiteres kulturelles 
Highlight war der Besuch der 
Doppelkapelle in Landsberg, die 
die Kinder mit großem Staunen 
erkundeten. Auch die Gützer Feu-
erwehr machte einen spannenden 
Abstecher ins Camp und führte 
gemeinsam mit den Kindern eine 
Löschübung durch.
Ein besonderes Highlight erwar-
tete die Kinder am Abend des 
26.07., als eine fröhliche Kinder-
disco mit DJ Momo die Tanzfläche 
beben ließ. 

Am darauffolgenden Samstag sorgte das Offroad-Team um Benno 
Winter für ein besonderes Abenteuer, bei dem die Kinder auf aben-
teuerlichen Fahrten ordentlich durchgeschüttelt wurden – ein Spaß, 
der für viel Gelächter sorgte.

Am Sonntag ging es erneut ins Landsberger Freibad, bevor es am 
Montag, den 29.07., schließlich Zeit war, Abschied zu nehmen. Die 
Familien wurden bereits von einigen Kindern sehnsüchtig erwartet, 
doch der Abschied fiel schwer, denn die Woche war voller gemeinsa-
mer Erlebnisse, neuer Freundschaften und wertvoller Erinnerungen.
Ein herzlicher Dank gilt den zahlreichen freiwilligen Helfern, die jeden 
Morgen und Abend für die kulinarische Verpflegung der Kinder sorg-
ten, sowie den engagierten Betreuern, die die Gruppe mit viel Herz 
und Humor durch die Woche begleiteten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Landkreises Saalekreis, wel-
cher wie jedes Jahr die Veranstaltung durch Fördermittel unterstützt 
hat, konnte diese Maßnahme der Internationalen Jugendbegeg-
nung wieder durchgeführt werden. Sie wird den Kindern noch lange 
in Erinnerung bleiben und einige Kinder haben sich schon für das 
nächste Jahr in der Partnergemeinde Gorzów Śląski verabredet!
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Karli und Bernd sorgen für Stimmung
Für die musikalische Unterhaltung sorgten Karli und Bernd, die mit 
Trompete und Akkordeon die Herzen aller Teilnehmer eroberten. Die 
mitreißenden Klänge brachten die Senioren schnell dazu, mitzusin-
gen. Die fröhlichen Gesänge und die mitreißende Musik waren weit 
über den See hinaus zu hören – angeblich bis nach Bayern! Die Stim-
mung erreichte ihren Höhepunkt, als alle gemeinsam altbekannte 
Lieder anstimmten und der gesamte Schiffsausflug von heiterem 
Gesang erfüllt war.

Ein krönender Abschluss: Thüringer Bratwurst
Zum Abschluss des Tages wartete noch eine weitere Überraschung 
auf die Teilnehmer: eine deftige Thüringer Bratwurst, serviert mit 
dem berühmten Thüringer Senf. Nach einem Tag voller Eindrücke, 
Musik und Geselligkeit war dies der perfekte Ausklang, bevor es für 
die Gruppe wieder zurückging.

Ein unvergesslicher Tag
Die Seniorenfahrt ins Blaue zum Stausee Hohenwarte wird allen Teil-
nehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Die perfekte Mischung 
aus entspannter Kreuzfahrt, leckerem Essen, stimmungsvoller Musik 
und großartiger Gesellschaft sorgte für einen Tag voller Freude und 
Sorglosigkeit. Unsere Senioren und Seniorinnen kehrten glücklich 
und zufrieden nach Hause zurück – mit vielen schönen Erinnerungen 
an einen unvergesslichen Tag am schönsten Stausee Deutschlands

Bekanntmachung des Landesamtes für  
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
(LAGB), Dezernat 3

Besondere Verfahrensarten zum Antrag der  
Mitteldeutschen Baustoffe GmbH auf Zulassung des 
obligatorischen Rahmenbetriebsplans für das  
bergbauliche Vorhaben Aufschluss und Gewinnung von 
Hartstein im Hartsteintagebau Niemberg-Brachstedt
Gemäß § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt 
(VwVfG LSA) i. V. m. § 73 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) wird bekannt gemacht: 
Die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH, im Folgenden als Antragstelle-
rin bezeichnet, übergab am 08.01.2001 dem damals zuständigen 
Bergamt Halle, nunmehr Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt (LAGB), den Rahmenbetriebsplan nach § 52 Abs. 2a  
Bundesberggesetz (BBergG) für das Vorhaben „Hartsteintagebau 
Niemberg-Brachstedt“ und beantragte die Durchführung eines berg-
rechtlichen Planfeststellungsverfahrens. Im gleichen Jahr erfolgte 
die öffentliche Auslegung in der Verwaltungsgemeinschaft „Saalkreis 
Ost“. Zudem wurden die Behörden, deren Aufgabenbereiche durch das 
Vorhaben berührt wurden, zur Abgabe einer Stellungnahme im Verfahren 
aufgefordert. Eine Erörterung der im Verfahren vorgebrachten Einwen-
dungen und Stellungnahmen ist bislang nicht erfolgt.
Aufgrund der damals eingegangenen Stellungnahmen und der zum Teil 
geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen ergab sich nachfolgend 
das Erfordernis einer umfangreichen Überarbeitung, Ergänzung und Ab-
änderung der ursprünglich verfahrensgegenständlichen Planunterlagen.

Seniorenfahrt ins Blaue

Ein Tag voller Freude am Stausee Hohenwarte
Ein herrlicher Tag und eine unvergessliche Fahrt – so lässt sich die 
diesjährige Seniorenfahrt ins Blaue am besten beschreiben. Insge-
samt drei Busse machten sich frühmorgens auf den Weg, ohne dass 
die Teilnehmer wussten, wohin die Reise sie führen würde. Die Über-
raschung war groß, als das Ziel endlich bekannt gegeben wurde: der 
wunderschöne Stausee Hohenwarte, auch bekannt als einer der 
schönsten Stauseen Deutschlands.

Ein Tag auf dem Wasser: 6-stündige „Kreuzfahrt“
Nach der Ankunft am See erwartete die Senioren eine echte Beson-
derheit: Eine sechs Stunden lange Kreuzfahrt auf dem ruhigen Was-
ser des Stausees. Die Teilnehmer genossen die traumhafte Land-
schaft, die sich entlang des Ufers erstreckte. Das sonnige Wetter 
und der klare Himmel sorgten für eine perfekte Atmosphäre, um sich 
einfach zurückzulehnen und die frische Luft zu genießen.

Kulinarischer Hochgenuss: Roulade, Rotkohl und  
Thüringer Spezialitäten
Natürlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Beim 
Mittagessen wurde den Teilnehmern eine klassische Thüringer Mahl-
zeit serviert: zarte Roulade mit Rotkohl und Klößen. Ein Gaumen-
schmaus, der in der geselligen Runde doppelt so gut schmeckte.
Am Nachmittag lud die entspannte Stimmung auf dem Schiff zur 
Kaffeepause ein, bei der eine traditionelle Thüringer Kuchenplatte 
serviert wurde. Dazu gab es frisch gebrühten Kaffee und Tee, die 
den Moment perfekt abrundeten.
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Unter dem 08.01.2024 legte die Antragstellerin dem LAGB nunmehr 
den Antrag auf Zulassung der ersten Ergänzung zum Rahmenbe-
triebsplan gemäß § 52 Abs. 2a BBergG für den geplanten Hartsteinta-
gebau Niemberg-Brachstedt vor. Die Antragstellerin ist Inhaberin des 
Bergwerkeigentums Niemberg/Brachstedt (Nr. III-A-g-88/90/236) 
sowie der Bewilligung Wurp/Brachstedt (Nr. II-B-g-148/96) und beab-
sichtigt, innerhalb der Flächen dieser Bergbauberechtigungen einen 
Hartsteintagebau mit einer Abbaufläche von ca. 51,9 ha und einer 
Gesamtflächeninanspruchnahme von 67,6 ha aufzuschließen. Damit 
reduziert sich die Eingriffsfläche gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung aus dem Jahr 2001 um rd. 22,1 ha. Die nunmehr geplante 
Laufzeit des Vorhabens beträgt 48 Jahre. Nach Beendigung des Vor-
habens entsteht im Tagebau ein Gewässer mit einer Gesamtfläche 
von ca. 33,7 ha. Für den Zeitraum der Gewinnung ist zur Freihaltung 
des Tagebaus eine Wasserhaltung vorgesehen. Die anfallenden Wäs-
ser sollen nach Vorklärung in die Reide/Rieda eingeleitet werden.
Aufgrund der Tatsache, dass das Vorhaben die in § 1 Nr. 1 Buchst. b) 
Doppelbuchst. aa) UVP-V Bergbau genannten Leistungswerte über-
schreitet, ist für die Zulassung der mit der ersten Ergänzung zum 
Rahmenbetriebsplan beantragten Maßnahmen gemäß § 52 Abs. 2c 
Bundesberggesetz (BBergG) ein obligatorischer Rahmenbetriebsplan 
aufzustellen und für dessen Zulassung ein bergrechtliches Planfest-
stellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Maßgabe der §§ 57a und 57b BBergG durchzuführen.
Das LAGB ist insoweit die zuständige Anhörungs- und Planfeststel-
lungsbehörde.
Der Rahmenbetriebsplan wird in der Zeit vom
21.10.2024 bis zum 20.11.2024
an den nachfolgend benannten Stellen entsprechend der jeweiligen 
Bestimmungen der Hauptsatzung zur Einsicht ausgelegt und kann zu 
den angegebenen Dienstzeiten eingesehen werden.
1. Gemeindeverwaltung Petersberg
Bauamt (1. OG)
Götschetalstraße 15
06193 Petersberg OT Wallwitz
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 

Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 

Uhr sowie
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
Einschränkungen: nicht barrierefrei, da Außentreppe und Innentrep-
pe; nach eigenen Angaben am 01.11.2024 geschlossen
sowie
2. Stadtverwaltung Landsberg
Fachbereich Bürgerservice
Köthener Str. 28
06188 Landsberg
Montag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 

Uhr
Dienstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 

Uhr sowie
Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:00 

Uhr.
Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.
Darüber hinaus kann der Rahmenbetriebsplan im oben benannten 
Zeitraum auch über den nachfolgenden Link digital abgerufen wer-
den:
https://lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/niem-
berg-brachstedt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstellung des Rahmenbe-
triebsplanes auf der Internetseite des LAGB keine Auslegung gemäß 
§ 73 Abs. 3 S. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) darstellt. 
Maßgeblich ist der Inhalt der an den genannten Stellen ausgelegten 
Antragsunterlagen.
Einwendungen gegen das Vorhaben können gemäß §§ 73 Abs. 4 S. 
1 VwVfG schriftlich oder zur Niederschrift an den Auslegungsorten 
sowie beim Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, 
An der Fliederwegkaserne 13 in 06130 Halle (Saale) in der Zeit vom
21.10.2024 bis 04.12.2024
erhoben werden.

Einwendungen können unter den nachfolgend genannten Vorausset-
zungen elektronisch (statt schriftlich oder zur Niederschrift) unter 
der Adresse poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de erhoben werden. In 
diesem Falle ist das elektronische Dokument zwingend mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur zu versehen.
Einwendungen können dem Landesamt für Geologie und Bergwe-
sen Sachsen-Anhalt gegenüber schließlich auch gem. § 3a Abs. 3 
Nr. 2 Buchst. a) bis c) VwVfG durch Übermittlung einer von dem 
Erklärenden elektronisch signierten Erklärung aus einem besonderen 
elektronischen Anwaltspostfach nach den §§ 31a und 31b der Bun-
desrechtsanwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf ge-
setzlicher Grundlage errichteten elektronischen Postfach, aus einem 
elektronischen Postfach einer Behörde oder einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts, das nach Durchführung eines Identifi-
zierungsverfahrens nach den Regelungen der auf Grund des § 130a 
Abs. 2 S. 2 der Zivilprozessordnung erlassenen Rechtsverordnung 
eingerichtet wurde, oder aus einem elektronischen Postfach einer na-
türlichen oder juristischen Person oder einer sonstigen Vereinigung, 
das nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens nach den 
Regelungen der auf Grund des § 130a Abs. 2 S. 2 der Zivilprozess-
ordnung erlassenen Rechtsverordnung eingerichtet wurde, abgege-
ben werden. Die Einwendungen sind in einem der vorgenannten drei 
Fälle (§ 3a Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a) bis c) VwVfG) an das besondere 
elektronische Behördenpostfach beim Landesamt für Geologie und 
Bergwesen Sachsen-Anhalt, An der Fliederwegkaserne 13, 06130 
Halle (Saale), Nutzer-ID: safe-sp1-1487326486907-016419166, zu 
übermitteln.
Eine einfache E-Mail genügt nicht, um die für die Geltendmachung 
von Einwendungen grundsätzlich vorgeschriebene Schriftform erset-
zen zu können.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann im 
benannten Zeitraum Einwendungen erheben. Einwendungen müssen 
den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung 
durch Benennung der befürchteten Einwirkungen des Vorhabens und 
des räumlichen Zusammenhangs erkennen lassen (Substantiierung). 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennahmen auch die 
volle und leserliche Anschrift des Einwenders enthalten. Die Einwen-
dungen werden der Antragstellerin bekannt gegeben.
Mit dem Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach 
Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen. Der Einwendungsaus-
schluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die 
sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf 
dieses Verwaltungsverfahren.
Gleichförmige Einwendungen, bei denen nicht eine natürliche Person 
als Vertreter der übrigen Unterzeichner mit seinem Namen, seinem 
Beruf und seiner Anschrift gekennzeichnet ist, können unberücksich-
tigt bleiben.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Ein Termin zur Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen, 
der Stellungnahmen der Behörden, der im Land Sachsen-Anhalt nach 
§ 3 des Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehel-
fen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG 
(Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG) anerkannten Naturschutz-
vereinigungen sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange zu 
dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, wird nach dem Ende der 
Einwendungsfrist ortsüblich bekannt gemacht.
Diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, oder die 
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, werden von 
dem Erörterungstermin benachrichtigt. Bei Ausbleiben eines Be-
teiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Wenn 
mehr als 50 Personen Einwendungen erhoben haben, können diese 
von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden. Die Zustellung der Entscheidung über die Ein-
wendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
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- Gutachten über eine evtl. Beeinträchtigung des Luftverkehrs auf 
dem Verkehrslandeplatz Halle-Oppin

- Landschaftspflegerische Begleitplanung
- FFH-Verträglichkeitsuntersuchung
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
- Allgemeinverständliche Zusammenfassung
Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Unterlagen existieren, wel-
che Teil der Rahmenbetriebsplanunterlagen sind. Art und Inhalt des 
Vorhabens sind in den Rahmenbetriebsplanunterlagen textlich und 
kartografisch dargestellt.
Die durch Einsichtnahme in die Rahmenbetriebsplanunterlagen, Er-
hebung von Einwendungen und Stellungnahmen, die Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten 
werden nicht erstattet.
Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden.
Datenschutzrechtliche Hinweise
Die Einwendungen werden der Antragstellerin bekannt gegeben. Auf 
Verlangen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift un-
kenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des 
Inhaltes der Einwendung erforderlich sind.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das LAGB 
erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Datenschutzerklärung des LAGB finden Sie unter folgendem Link: 
https://lagb.sachsen-anhalt.de/das-amt/aktuelle-informationen/ 
datenschutz.

Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, dass
- die für das Verfahren zuständige Behörde und für die Entschei-

dung über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde 
das LAGB ist,

- über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbe-
schluss entschieden wird,

- der ausgelegte obligatorische Rahmenbetriebsplan die notwendi-
gen Unterlagen für die Durchführung der Umweltverträglichkeits-
prüfung enthält,

- die Anhörung die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umwelt-
auswirkungen darstellt.

Folgende entscheidungserhebliche Unterlagen über die Umweltaus-
wirkungen wurden vorgelegt:
- obligatorischer Rahmenbetriebsplan
- Umweltverträglichkeitsstudie (UVP-Bericht)
- Hydrogeologisches Gutachten / Aktualisierung Hydrogeologi-

sches Gutachten
- Wasserrechtlicher Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
- Gutachten Wetterdienst
- Gutachten zur Prognose von Sprengerschütterungen
- Schalltechnisches Gutachten zur Ermittlung der Geräuschimmis-

sionen in der Nachbarschaft
- Emissions-/Immissionsprognose (Staub)
- Geotechnisches Gutachten der Baugrund-, Gründungs- und hyd-

rogeologischen Verhältnisse im Bereich des künftigen Anagens-
tandortes

- Standsicherheitseinschätzung der Festgesteinsböschungen im 
künftigen Rhyolith-Tagebau

Stadtrat

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Stadtrates der Stadt Landsberg
Am Donnerstag, 28.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Bür-
gerhaus „Zur Sonne“, Sietzscher Ring 19, 06188 Landsberg OT 
Sietzsch, eine öffentliche Sitzung mit anschließender nichtöffentli-
cher Sitzung des Stadtrates Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Beschließende Ausschüsse

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Vergabeausschusses der  
Stadt Landsberg
Am Dienstag, 26.11.2024, um 17.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung 
des Vergabeausschusses der Stadt Landsberg mit anschließender 
nichtöffentlicher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Bauausschusses der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 26.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Bürger-
haus, Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit 
anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Bauausschusses der 
Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Beratende Ausschüsse

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Finanzausschusses der  
Stadt Landsberg
Der Termin war zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Bitte in-
formieren Sie sich auf der Homepage bzw. am Verwaltungsgebäude 
der Stadt Landsberg.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Verkehr, 
Natur und Umwelt der Stadt Landsberg
Am Donnerstag, 07.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Sport-
lerheim, Bergstraße 20, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit 
anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses für Ord-
nung, Verkehr, Natur und Umwelt der Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ausschusses für Jugend, Schule und 
Soziales der Stadt Landsberg
Am Donnerstag, 21.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Sport-
lerheim, Bergstraße 20, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit an-
schließender nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses für Jugend, 
Schule und Soziales der Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.



Nichtamtlicher Teil- 9 -Nr. 13/2024

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport der 
Stadt Landsberg
Am Dienstag, 19.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit an-
schließender nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Sport der Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Jugendbeirates der Stadt Landsberg
Am Montag, 18.11.2024, um 18.30 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung des 
Jugendbeirates der Stadt Landsberg mit anschließender nichtöffent-
licher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Ortschaftsräte

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Braschwitz
Am Donnerstag, 14.11.2024, 19.00 Uhr, findet in der Alten Schu-
le, 06188 Landsberg OT Braschwitz, eine öffentliche mit anschließen-
der nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Braschwitz statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Hohenthurm
Am Montag, 11.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Gemeindezen-
trum, Mölbitzer Weg 12a, Landsberg OT Hohenthurm, eine öffentli-
che mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates 
Hohenthurm statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Landsberg
Am Mittwoch, 13.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Sportler-
heim, Bergstraße 20, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit an-
schließender nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Lands-
berg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Niemberg
Am Mittwoch, 20.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Feuerwehr-
gebäude, An den Teichen 8, 06188 Landsberg OT Niemberg, eine 
öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Niemberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Oppin
Am Montag, 11.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Gemeinde-
haus, Brunnengasse 3, 06188 Landsberg OT Oppin, eine öffentli-
che mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates 
Oppin statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Peißen
Am Mittwoch, 13.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Versamm-
lungsraum des Gemeindezentrums, 06188 Landsberg OT Peißen, 

eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Peißen statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Queis
Am Mittwoch, 14.11.2024, um 19.00 Uhr, findet im Gemeinde-
haus, Landsberg OT Queis, eine öffentliche mit anschließender nicht-
öffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Queis statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Reußen
Am Mittwoch, 06.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Schulungs-
raum der Feuerwehr, Reideburger Str. 5, 06188 Landsberg OT 
Zwebendorf, eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher 
Sitzung des Ortschaftsrates Reußen statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Schwerz
Am Montag, 18.11.2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus Schwerz, Hoffmannsplatz, 06188 Landsberg OT 
Schwerz, eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sit-
zung des Ortschaftsrates Schwerz statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Sietzsch
Am Montag, 18.11.2024, um 19.00 Uhr, findet im Gemeindehaus 
„Zur Sonne“, Sietzscher Ring 19, 06188 Landsberg OT Sietzsch, 
eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Sietzsch statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung
zur Sitzung des Ortschaftsrates Spickendorf
Am Montag, 18.11.2024, um 18.00 Uhr, findet im Gemeindezen-
trum / Freiwillige Feuerwehr, Lange Straße 11, 06188 Landsberg 
OT Spickendorf eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher 
Sitzung des Ortschaftsrates Spickendorf statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Tel.: 03535 489-111 // -119 und -118
E-Mail: vertrieb@wittich-herzberg.de

Amtsblatt nicht erhalten?
Rufen Sie uns an!
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1. Änderungssatzung zur Neufassung der 
Aufwands- und Entschädigungssatzung des 
Abwasserzweckverbandes Queis/Dölbau
Nach Maßgabe der § 35 und 45 des Kommunalverfassungsgesetz-
tes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA 2014, S. 288) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA 2024, S. 128, 132) i.V.m. den §§ 6, 
9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-
LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA 1998, S. 81) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 Gesetz vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA 2024, S. 128) 
sowie der Verordnung über die Entschädigung bei ehrenamtlicher 
Tätigkeit in den Kommunen (Kommunal-Entschädigungsverordnung 
– KomEVO) vom 29.05.2019 (GVBl. LSA 2019, S. 116) zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 12. Juni 2024 (GVBl. LSA 2024, 
S. 165) und der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbands 
Queis/Dölbau in der aktuellen Fassung, hat die Verbandsversamm-
lung des Abwasserzweckverbands Queis/Dölbau in ihrer Sitzung am 
09.09.2024 folgende 1. Änderungssatzung zur Neufassung der Auf-
wands- und Entschädigungssatzung des Abwasserzweckverbandes 
Queis/Dölbau beschlossen:

Artikel I

1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Der Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

Dem ehrenamtlichen Verbandsgeschäftsführer, den Ver-
tretern und dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
des AZV Queis/Dölbau wird eine Aufwandsentschädigung 
als pauschalierter Ersatz der notwendigen baren Auslagen 
und sonstigen persönlichen Aufwendungen, die sich aus 
der mit der ehrenamtlichen Tätigkeit verbundenen unver-
meidbaren besonderen Verpflichtung ergeben, gewährt.
Im Verhinderungsfall des ehrenamtlichen Verbandsge-
schäftsführers für einen zusammenhängenden Zeitraum 
von mehr als 1 Monat wird dessen Stellvertreter für die 
über einen Monat hinausgehende Zeit der monatliche Pau-
schalbetrag in Höhe des dem ehrenamtlichen Verbands-
geschäftsführer gewährten monatlichen Pauschalbetrags 
gezahlt.
Im Verhinderungsfall des Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung für einen zusammenhängenden Zeitraum von 
mehr als 3 Monaten wird dessen Stellvertreter für die über 
3 Monate hinausgehende Zeit der monatliche Pauschalbe-
trag in Höhe des dem Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung gewährten monatlichen Pauschalbetrags gezahlt.
Im Falle der Teilnahme des jeweiligen Stellvertreters an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung aufgrund der Verhin-
derung des Vertretenen, wird dem Stellvertreter anstelle 
des Vertretenen das Sitzungsgeld als Aufwandsentschädi-
gung gezahlt, sofern für die Teilnahme des Vertretenen an 
der Sitzung ein solches vorgesehen ist.
Die Aufwandsentschädigungen dürfen, auch soweit sie im 
Verhinderungsfall nebeneinander gewährt werden, insge-
samt die Höhe derjenigen des Vertretenen nicht überstei-
gen. Die Aufwandsentschädigung des Stellvertreters des 
Verbandsgeschäftsführers wird auf die Aufwandsentschädi-
gung im Verhinderungsfall angerechnet. Die Aufwandsent-
schädigung für den Verhinderungsfall wird nachträglich am 
ersten Tag des folgenden Monats gezahlt.

b) Dem Absatz 3 wird der folgende Satz 3 hinzugefügt:
Der Anspruch auf Zahlung des Sitzungsgeldes als Bestand-
teil der Aufwandsentschädigung besteht nur im Falle der 
Teilnahme an den Sitzungen der Verbandsversammlung. 
Dem Verbandsgeschäftsführer wird kein Sitzungsgeld ge-
zahlt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

Infoboxen Abwasserbetrieb, Stadtsanierung, Suchtberatungsstelle, 
Zensus, Apothekennotdienste

a) Dem Absatz 1 wird der folgende Satz 2 hinzugefügt:
Neben dem monatlichen Pauschalbetrag wird den Vertre-
tern eines Verbandsmitglieds und dem Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung als Aufwandsentschädigung zudem 
ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung gewährt.

b) Der Absatz 2 wird wie folgt geändert:
In Satz 1 wird die Angabe „205,00 €“ durch die Angabe 
„250,00 €“ ersetzt.

c) Der Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:
Der Vorsitzenden der Verbandsversammlung erhält eine 
monatliche Pauschale in Höhe von 50,00 €. Darüber hin-
aus wird dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung eine 
zusätzliche monatliche Pauschale in Höhe von 50,00 €  
gewährt. Der Vorsitzende der Verbandsversammlung er-
hält somit einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 
insgesamt 100,00 €. Dieser wird zum jeweiligen 01. des 
Monats im Voraus bezahlt. Daneben wird dem Vorsitzen-
den der Verbandsversammlung im Falle der Teilnahme an 
Sitzungen der Verbandsversammlung ein Sitzungsgeld in 
Höhe von 21,00 € je Sitzung gezahlt. Finden an einem Tag 
mehrere Sitzungen statt, wird nur Sitzungsgeld in Höhe von 
maximal 52,50 € gezahlt.

d) Der Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden erhalten eine monat-
liche Pauschale von 50,00 € und für den Fall der Teilnahme 
an Sitzungen der Verbandsversammlung ein Sitzungsgeld 
in Höhe von 21,00 € je Sitzung. Finden an einem Tag meh-
rere Sitzungen statt, wird nur Sitzungsgeld in Höhe von 
maximal 52,50 € gezahlt. Die monatliche Pauschale wird 
zum jeweiligen 01. des Monats im Voraus bezahlt.

4. In § 3 Absätze 1, 3 und 4 wird die Angabe „19,00 €/Stunde“ 
und die Angabe „19 €/Stunde“ durch „32,00 €/Stunde“ ersetzt.

5. In § 5 Absatz 1 wird die Angabe „Erl. des MF vom 16.10.2013 
(MBl. LSA 2013, S. 608)“ ersetzt durch „Erl. des MF vom 
31.03.2022 (MBl. LSA 2022, S. 302)“.

6. In § 6 wird die Angabe „01.07.2019“ ersetzt durch „01.07.2024“ 
und die Angabe „17.01.2011 nebst ihren Änderungen“ wird er-
setzt durch „19.08.2019“.

Artikel II
Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.07.2024 in 
Kraft.

Landsberg, den 09.09.2024

gez. Stahl
Verbandsgeschäftsführer

Siegel
Abwasserzweckverband Queis/Dölbau

Abwasserzweckverband Queis/Dölbau
________________________________________________________

Verbandsversammlung vom: 09.09.2024
Öffentliche Sitzung des Verbandsversammlung
Öffentlicher Teil
Gesetzliche Anzahl Verbandsmitglieder   2
mit je 3 Verbandsvertretern
davon anwesend:   5
Stadt Landsberg:   2
Gemeinde Kabelsketal   3
Beschlussfähigkeit:   Ja
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Damit werden zum 1. Juli 2024 die Höchstbeträge für die Aufwands-
entschädigungen, inklusive den Sitzungsgeldern, für ehrenamtliche 
Tätigkeiten in den Kommunen um rund 20 Prozent angehoben.
Abstimmungsergebnis
Stimmen Ja:   5
Stimmen Nein:   0
Enthaltung:   0
09.09.2024
-Datum-
gez. Kleppel Siegel
Vorsitzende der Verbandsversammlung

Einladung zur Gewässerschau 2024 im  
Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbandes 
„Mulde“
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Grundlage des § 67 Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt laden 
wir Sie zur Durchführung der Gewässerschau im Verbandsgebiet des 
Unterhaltungsverbandes „Mulde“ ein.
Termine und Treffpunkte entnehmen Sie der Anlage.
Der Transport zu den einzelnen Schaupunkten muss durch die Teil-
nehmer selbst abgesichert werden.

Unterhaltungsverband „Mulde“

Beschluss-Nr.: 05 – 02 / 2024
Beschlussgegenstand: Wahl einer/s neuen Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung

Die Mitglieder der Verbandsversammlung wählen zur neuen Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung Frau Maria Kleppel.
Abstimmungsergebnis gesamt:
Stimmen Ja:   5
Stimmen Nein:   0
Enthaltung:   0
09.09.2024
-Datum-

gez. Kleppel   Siegel
Vorsitzende der Verbandsversammlung
Abwasserzweckverband
Queis/Dölbau
________________________________________________________

Verbandsversammlung vom: 09.09.2024
Öffentliche Sitzung des Verbandsversammlung
Öffentlicher Teil
Gesetzliche Anzahl Verbandsmitglieder 2
mit je 3 Verbandsvertretern
davon anwesend: 5
Stadt Landsberg: 2
Gemeinde Kabelsketal: 3
Beschlussfähigkeit: Ja

Beschluss-Nr.: 06 – 02 / 2024

Beschlussgegenstand: Wahl einer/s neuen stellvertretenden 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung

Die Mitglieder der Verbandsversammlung wählen zum neuen stell-
vertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung Herrn Andre-
as Weiske.
Abstimmungsergebnis gesamt:
Stimmen Ja:   5
Stimmen Nein:   0
Enthaltung:   0
09.09.2024
-Datum-
gez. Kleppel Siegel
Vorsitzende der Verbandsversammlung
Abwasserzweckverband
Queis/Dölbau
________________________________________________________

Verbandsversammlung vom 09.09.2024
Öffentliche Sitzung des Verbandsversammlung
Öffentlicher Teil
1 Anlage
Gesetzliche Anzahl Verbandsmitglieder   2
mit je 3 Verbandsvertretern
davon anwesend:   5
Stadt Landsberg:   2
Gemeinde Kabelsketal:   3
Beschlussfähigkeit:   Ja

Beschluss-Nr.: 07 – 02 / 2024

Beschlussgegenstand: Lesung und Beschlussfassung der  
1. Änderungssatzung zur Neufassung der Aufwands- und Ent-
schädigungssatzung AZV Queis/Dölbau

Die Verbandsversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte 
1. Änderungssatzung zur Neufassung der Aufwands- und Entschädi-
gungssatzung des AZV Queis/Dölbau rückwirkend zum 01.07.2024.
Begründung:
Mit Beginn der neuen Kommunalwahlperiode hat das Ministerium 
für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt die Kommunal-
Entschädigungsverordnung (KomEVO) geändert.
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Pressemitteilung Saalesparkasse  
Halle (Saale)
14. August 2024
Saalesparkasse warnt vor betrügerischen Anrufen.
In den letzten Tagen erreichten die Saalesparkasse Hinweise von 
Kundinnen und Kunden zu betrügerischen Telefonanrufen. In den ge-
schilderten Fällen gaben sich die Anrufer als Sparkassenmitarbeiter 
aus und baten um Abgleich von Kontodaten bzw. persönlichen Da-
ten. Es kann wie bei vergangenen Vorgängen nicht ausgeschlossen 
werden, dass Rufnummern der Saalesparkasse im Telefon-Display 
eingeblendet werden. Die Saalesparkasse weist in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich darauf hin, dass derartige Überprüfungen 
oder Anrufe durch die Sparkasse generell nicht erfolgen und warnt 
eindringlich vor leichtfertiger Preisgabe von persönlichen und bank-
spezifischen Daten. Die Sparkasse empfiehlt: - Seien Sie grundsätz-
lich kritisch gegenüber Anrufern, die Sie nicht kennen. - Geben Sie 
keine Auskunft zu persönlichen Daten am Telefon. Lassen Sie sich 
nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf, wenn Ihnen etwas merkwür-
dig erscheint. - Ziehen Sie nahe stehende Personen ins Vertrauen. 
Und nehmen Sie Kontakt zum persönlichen Berater in Ihrer Spar-
kasse auf. Nutzen Sie nie eine gegebenenfalls angebotene Rück-
ruffunktion. - Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) 
oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Für weitere Informationen, 
Fragen oder Bilderwünsche: Sarah Scharbert, Rathausstraße 5,  
06108 Halle (Saale), Telefon: 0345 232-1211 
E-Mail: presse@saalesparkasse.de, 
Internet: www.saalesparkasse.de

Suchtberatung
Termine 2. Halbjahr 2024
jeweils donnerstags ungerade Wochen,
14-täglich 15 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Landsberg

10.10.2024
24.10.2024
07.11.2024
21.11.2024
05.12.2024
19.12.2024

Die Beratung umfassen u. a. die Angebote von Einzelsprechstun-
de und eine Begegnungsgruppe. 

suchtberatung@stadtmission-halle.de, 
www.stadtmission-halle.de

Blutspendetermine
21.10.2024
Landsberg 06188 - Peißen
Gemeindezentrum
Gewerbehof 1
16:00 - 19:00 Uhr

14.11.2024
Landsberg 06188
Gymnasium
Bergstraße 19
16:30 - 20:00 Uhr

Verteilung
Direkt in Ihren 
Briefkasten.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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An vielen Vormittagen ob im Vereinsgarten der „Gützer Kirche“ oder 
in unserem Kindergarten, Frau Dolores hat immer tolle Ideen und wir 
lernen alles Mögliche über das Leben mit und in der Natur.
Mit den Kindern etwas zu machen, ist ein Jungbrunnen für unsere 
Kräuterfrau, welche immer mit viel Liebe zum Detail und großartiger 
Leidenschaft ihr nie endendes Wissen über die Natur weitergibt.
Gemeinsam haben wir schon Zahnputzpulver, Waschkastanien aber 
auch Kräuteressig, Kräuterfladenbrot und viele andere tolle Sachen 
hergestellt.
Wir freuen uns riesig für unsere Kräuterfrau, da sie unsere Arbeit in 
der Kindereinrichtung mit ihrem Wissen bereichert und mit viel Liebe 
ihre Erfahrungen im Bereich Natur an die Kinder aber auch an uns 
als Erzieher weitergibt.
Nicht oft findet man Menschen, welche in ihrer Freizeit ehrenamtlich 
so viel Engagement in die Bildung und Entwicklung unserer Kinder 
stecken.
Liebe „Kräuterfrau Dolores“, wir alle freuen uns auf noch viele ge-
meinsame Vormittage mit tollen Ideen und wünschen uns eine gute 
Zusammenarbeit mit ihrer Projektpatin Frau Papenburg.
Wir alle gratulieren noch einmal herzlich zum verdient, gewonnen 
Ehrenpreis.

Die Kinder und Erzieherinnen der Kita „Wirbelwind“ Gütz

ERSTES HEIMSPIELWOCHENENDE  
DES LANDSBERGER HV
Am 19. Oktober 2024 gibt es für die Landsberger Handballfreunde 
das erste Heimspielwochenende der Handballer:innen.
Leider hat dies für den Landsberger Handball einen überaus bitteren 
Beigeschmack, denn erstmals seit Gründung der Landsberger HV 
wird kein Männerteam am Spielbetrieb teilnehmen.
Schweren Herzens haben die Verantwortlichen des Vereins das Män-
ner-Verbandsligateam mangels einer spielfähigen Mannschaft aus 
dem Spielbetrieb zurückziehen müssen. 

Lesekönigin der Stadt Landsberg
Am 4. September fand in unserer Bibliothek der Stadtausscheid der 
Lesekrone Statt. Die Grundschulen aus Hohenthurm, Landsberg, 
Niemberg sowie die Evangelische Grundschule Oppin schickten ihre 
Vorlesebesten der Klassenstufe 3/4.
In diesem Jahr erhielt die Lesekrone Valentina Kázmér aus der 
Grundschule Hohenthurm.

Der Kreissieger wurde am 18. September in der Bibliothek Teut-
schenthal ermittelt. Im November findet das große Wettbewerbsfina-
le in Magdeburg statt. Eine Jury ermittelt die beste Vorleserin oder 
den besten Vorleser Sachsen-Anhalts der 3./4. Klassen. Der Lese-
königin oder dem Lesekönig wird die „Lese-Krone Sachsen-Anhalt“ 
verliehen.

„Kräuterfrau Dolores“ begeistert Kinder  
für die Natur
„Der Esel, der auf Rosen geht“ ist ein Preis in Sachsen-Anhalt, welche 
das Ehrenamt auszeichnet.
Unsere „Kräuterfrau“ Dolores hat am 17.08.2024 den Ehrenpreis 
von Sachsen-Anhalt für ihr Ehrenamt erhalten.
Mit diesem Preis werden besonders engagierte Menschen aus Halle 
und dem Saalekreis durch die Mitteldeutsche Zeitung, das Neue The-
ater und der Volksbank Halle geehrt.
Wir gratulieren unserer „Kräuterfrau“ von ganzem Herzen.

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Das Büro des Ortsbürgermeisters Herrn Steffen Müller ist für Sie 
unter der Rufnummer 034602 23222 bzw. der E-Mail-Adresse 
ra-steffen-mueller@t-online.de zu erreichen.
Gern kann ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart werden.
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MGH Landsberg
Hallesche Landstr. 7a 06188 Landsberg
Tel.: 034602 404449
Regelmäßige Veranstaltungen im MGH
donnerstags, 15.00 Uhr - Spielenachmittag
montags, 14.00 Uhr - Sport/ Wii/ Gesellschaftsspiele
weitere Angebote im Programm:
bitte vorher telefonisch anmelden

dienstags, aller 14 Tage, 14:00 - 16.00 Uhr - Handy, Tablet 
und Co – Senioren gehen online Computerkurs
montags, wöchentlich, 09.30 Uhr - Kreativität kennt keine 
Grenzen – töpfern, basteln und mehr
mittwochs, wöchentlich, 18.00 Uhr - *Töpferlust* ist derzeit leider 
ausgebucht, sie können sich aber gern voranmelden
mittwochs, wöchentlich, 10:00 - 11:00 Uhr - Krabbelgruppe 
mit Still-und Ernährungsberatung unterstützt von Hebamme 
Ilona Damochwal

Beratung zum Thema Vorsorgevollmacht 
und Betreuung durch den Betreuungsver-
ein Merseburg e.V.
Sprechzeit: immer am 1. Donnerstag im 
Monat von 14.00 - 16.00 Uhr in den Räu-
men des Alten- und Pflegeheim
ACHTUNG: im Oktober und November kei-
ne Sprechzeit.
Nächster Termin 05.12.2024
Alle unsere Angebote sind kostenfrei

Eine am Ende weitreichende Entscheidung, ist man doch somit ers-
ter Absteiger und muss bei einem Neustart in der Bezirksoberliga 
antreten. Damit geht eine lange Zeit mit Landsberger Landes- und 
Verbandsligahandball bei den Männern zu Ende. Somit wird Lands-
berg in der neuen Saison nur noch mit zwei Teams an den Start 
gehen, den Frauen und einer Mannschaft der D-Jugend. Beide Teams 
bestreiten am Samstag, dem 19.10.204 ihre ersten Heimspiele der 
Saison. Die Damen treffen um 15:00 Uhr im Lokalderby auf die Frau-
en des TuS Dieskau-Zwintschöna. Die D-Jugendsieben spielt davor 
um 13:30 Uhr gegen den VfB Bad Lauchstädt.
Das nächste Heimspielwochenende findet dann am 02.11.2024 mit 
dem um 16:00 Uhr beginnendem Spiel der Frauen gegen Großkor-
betha statt. Nicht ganz unerwähnt soll bleiben dass die Landsberger 
A-Jugendlichen, wie schon in der vergangenen Spielzeit mit einem 
Zweitspielrecht ausgestattet, gemeinsam mit den Jungs des NHV 
Concordia Delitzsch in Sachsen auf Punktejagd gehen.
Hier finden sie den LHV online:
https://www.facebook.com/landsbergerhv
https://www.instagram.com/landsberger_hv/
https://www.instagram.com/landsberger_hv_nachwuchs/
und auf dem LHV-WhatsApp-Kanal

Nach 17 Jahren Männerhandball in Landsberg gehrt eine Ära zu 
Ende. Vorerst wird leider kein Männerhandball in Landsberg mehr 
zu erleben sein. Danke an alle Spieler und Trainer die seit 2006 den 
LHV-Männerhandball mitgestaltet haben.

SSV 90 Landsberg
Abt. Leichtathletik
31.08.2024 BM U12 Vierkampf und Outdoorhope von Turbine Halle
7 Sportler auf einen Streich oder wie die ungeliebten 800 m zum 
Matchwinner werden. Julian P. (12) holt sich mit dem Disziplinsieg 
über 800m noch den 2. Platz im Vierkampf. Lotta H. (13) rutscht 
ebenso mit einem phänomenalen 800m Lauf nach vorn, ein klasse 
4. Platz im MK. Johann Z. (12), Victoria U. (12), Alva S. (11), Emma F. 
(10) und Jakob Z. (10) zeigen allesamt ebenso ihr Kämpferherz und 
Durchhaltevermögen über diese Distanz. Am Ende des Tages hatte 
jeder der 7 mind. 2 PBL, super.

01.09.2024 Kila beim MLV Magdeburg
Leider nur 2 Kinder wollten bei schönstem Wetter mal wieder Wett-
kampfluft schnuppern. Gemeinsam mit dem TSV Leuna gingen Lara 
N. und Luise G. (beide 9) als Team an den Start. Der 40 m Sprint, Ball-
wurf, Zonenweitsprung und Hindernissprintstaffel gingen in die Wer-
tung ein. Nach einem langen Wettkampftag warteten wir gemeinsam 
bei der Siegerehrung. Plötzlich waren es nur noch 3 Teams und da war 
klar, wir dürfen auf‘s Treppchen. Der 3. Platz wurde dann auch gebüh-
rend gefeiert. Herzlichen Glückwunsch an Lara und Luise für dieses 
Ergebnis, euer Engagement und Beharrlichkeit war Klasse. Mehr über 
unsere Wettkämpfe bei Instagramm unter „ssv90landsberg“.

Cathrin Prinzler

Besuchen Sie uns

im Internet wittich.de
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Informationen vom OR Sietzsch  
September 2024
Nach den formellen Tagesordnungspunkten ging es zunächst um die 
rechtssichere Neuaufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan Nr. 10 - 
BP 5) Eigenheimstraße. Der Beschlussvorlage zur Aufstellung wurde 
zugestimmt.
Die nächsten beiden Punkte zur Sanierung der Feldwege und die 
Umsetzung des Radwegkonzeptes der Ortschaft wurden übergrei-
fend behandelt. Hr. Brünnel informierte, dass im Zuge der Baumaß-
nahmen der DB geprüft wird, Restmengen von Split verschiedener 
Körnung kostengünstig zu erhalten. Dieses Material ist ideal für eine 
Sanierung von Feldwegen, welche dann auch nutzbar für den Rad-
verkehr ausgebaut werden könnten. Der OR Sietzsch wird zeitnah 
dazu eine Budget-Kostenschätzung ermitteln, um weitere Maßnah-
men daraus ableiten zu können. Der Ausbau sollte dann gemäß den 
priorisierten Radwegen erfolgen. Im Sinne der Erreichbarkeit aller 
Ortsteile zur Stadt Landsberg, wurden die Verbindungen Sietzsch-
Bageritz und Bageritz-Queis vom OR hervorgehoben. In dem Zusam-
menhang wurde erneut auf die Fördermöglichkeit solcher Vorhaben 
verwiesen, hier muss die Stadt aktiver werden.
Die Förderung von Vereinen ist ein wichtiges Anliegen des Ort-
schaftsrates. In dieser Sitzung wurde der gleichteiligen Förderung 
von Sportverein/NFC und dem Feuerwehrverein in Höhe von 2000 € 
zugestimmt. Der Jugendverein erfüllt derzeit leider immer noch nicht 
die formellen Vergabevoraussetzungen, eine Förderung in Höhe von 
500 € wird aber auch dieses Jahr reserviert.
Hr. Brünnel berichtete nachfolgend von der erfolgreichen Durchfüh-
rung der diesjährigen Seniorenfahrt zum Hohenwarthe-Stausee. Es 
gab überwiegend positive Resonanzen. Probleme der Gleichbehand-
lung zur Platzvergabe in allen Ortsteilen werden derzeit analysiert 
und Lösungen im Kulturausschuss besprochen.

Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier

Liebe Seniorinnen und Senioren,

ich lade Sie herzlich ein zu unserer diesjährigen Seniorenweihnachts-
feier am Mittwoch, den 27. November 2024, ab 14:00 Uhr in der 
Kirche Klebzig.

Freuen Sie sich auf eine gemütliche Zeit bei Kaffee und einem ge-
meinsamen Abendessen. Ich freue mich, mit Ihnen einen besinnlichen 
Nachmittag und Abend in weihnachtlicher Atmosphäre zu verbringen.
Lassen Sie uns gemeinsam in der Adventszeit zusammenkommen 
und eine schöne Zeit des Austauschs und Beisammenseins genießen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Herzliche Grüße

Ihr Ortsbürgermeister
Mirko Starke

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Der Ortsbürgermeister Herrn Leonhardt ist für Sie unter der Ruf-
nummer 0179 593990 bzw. der E-Mail-Adresse 
obm-e.leonhardt@stadt-landsberg.de zu erreichen.
Sprechzeiten finden jeden 1. Mittwoch von 17.00 – 18.00 Uhr im 
Büro in der Reideburger Str. 5 in Zwebendorf statt.
Gern kann ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart werden.

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Der Ortsbürgermeister Herr Starke ist für Sie unter der E-Mail-
Adresse sr-m.starke@stadt-landsberg.de zu erreichen. Gern 
kann ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart werden.
Für weitere Anfragen steht Ihnen unser Büro in Landsberg unter 
der Telefonnummer 0162 6838572 zur Verfügung.

 

 

Auch in diesem Jahr war das Reußner Teichfest wieder ein voller Erfolg. Trotz heißem 
Wetter hat es viele Besucher angezogen, die sich dann am Glücksrad, beim 
Büchsenschießen oder bei der Wasserbombenschlacht versucht haben.  

Natürlich war auch wieder Neptun mit seinen Nixen am Start und taufte so manchen 
großen oder kleinen Reußner. Die Wasserspiele auf dem Teich boten dank der Hitze eine 
gelungene Abkühlung. Auch die Salatbar war wieder reichlich gefüllt und einfach nur 
lecker. Alles das war jedoch nur dank der vielen Helfer und vor allem unserer Sponsoren 
möglich.  

Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön! 
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auf euch warten: eine spannende Schnipseljagd für
kleine und große Monster, leckeres Essen, Getränke und

gute Musik!

AB 16 UHR
30.

HALLOWEEN
P A R T Y

Ihr seid eingeladen zur

Poststraße 7, 06188  Landsberg

MITTWOCH OKTOBER

im Jugendclub Sietzsch

 Kostüme sind sehr gern gesehen!

Danksagung Sommerfest der FF Sietzsch
Unser Sommerfest der FF Sietzsch liegt nun ein paar Tage zurück. 
Wir möchten uns hiermit im Namen aller für alle Unterstützer bedan-
ken, die dieses Fest nicht nur möglich, sondern auch zu einem schö-
nen und erfolgreichen Fest gemacht haben. Die Kinder und Jugendli-
chen der Feuerwehr Queis und der Feuerwehr Sietzsch konnten sich 
im Parcours und beim Orientierungslauf großartig als zukünftigen 
Nachwuchs der Stadtfeuerwehr Landsberg beweisen und haben tolle 
Preise mit nach Hause nehmen können. Ein großes Danke geht auch 
an die fleißigen Helfer der Feuerwehr Sietzsch, des Frauenvereins 
Sietzsch und des Feuerwehrvereins Sietzsch. Beim Bauhof wollen 
wir uns für die schöne Herrichtung unseres Festplatzes bedanken. 
Abschließend geht ein großer Dank an die Deutsche Bank, die uns 
bei unserem Fest finanziell unterstützt haben, genauso wie die Stadt 
Landsberg selbst. Insgesamt wird dieser Tag allen Teilnehmern noch 
lang in guter Erinnerung bleiben.
Wir freuen uns darauf viele Gäste auch im nächsten wieder zu unse-
rem Sommerfest begrüßen zu dürfen!

FF Sietzsch & Feuerwehrverein Sietzsch

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Die Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin Frau Rena Bunk fin-
det in den geraden Kalenderwochen mittwochs von 17.00 bis  
18.00 Uhr in den Räumlichkeiten der FFW/Gemeindezentrum 
(Lange Str. 11) statt.
Für alle Anfragen steht Ihnen auch das Büro der Stadt Landsberg 
unter Tel.: 034602 249-0 zur Verfügung.

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Die Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters Herr Jens Brünnel fin-
den immer eine halbe Stunde vor den Ortschaftsratssitzungen 
statt, diese sind im Amtsblatt zu finden. Er ist für Sie unter der 
Rufnummer 015153945409 oder per E-Mail obm-sietzsch@
stadt-landsberg.de zu erreichen um außerhalb der Sprechzeiten 
einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Die Baumpflege und die Situation des Forstes hinter dem Rodelberg 
wurden kritisch angemerkt und besprochen. Hier werden Aktivitäten 
der Stadt und die notwendige Ansprache des zuständigen Forstam-
tes angemahnt.

Die nächste Bürgersprechstunde findet am 21.10.2024 
ab 18:30 Uhr statt.

www.stadt-landsberg.de/de/sietzsch.html

Im Namen des Ortschaftsrates

Knut Albrecht

Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier
Liebe Senioren und Vorruheständler der Ortschaft Sietzsch, Weih-
nachten steht bald vor der Tür. Zu diesem Anlass laden wir alle Seni-
orinnen, Senioren und Vorruheständler am Dienstag, 10.12.2024, 
um 15.00 Uhr zu einem gemütlichen Nachmittag im Saal des Bür-
gerhauses „Zur Sonne“ in Sietzsch recht herzlich ein.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Auch ein Fahrservice kann bei 
vorheriger Anmeldung in Anspruch genommen werden.

Um einen reibungslosen Ablauf sicherstellen zu können, bitten 
wir den nachfolgenden Abschnitt ausgefüllt im Büro der Ortschaft 
Sietzsch abzugeben oder sich telefonisch unter der Telefonnummer: 
0151 53945409 anzumelden (Anmeldeschluss 06.12.2024).

Außerdem bin ich am 21.10.24 u. 18.11.24 von 18.30 Uhr bis 
19.00 Uhr im Büro der Ortschaft Sietzsch zu erreichen.

Jens Brünnel
Ortsbürgermeister Ortschaft Sietzsch

Anmeldung zur Seniorenweihnachtsfeier 2024

Dienstag, den 10.12.2024, um 15.00 Uhr

Name: …………..……………………………………...........……

Anschrift: ……………………………………………...................

......................................................................................……

Anzahl der Personen: ............................................................. 
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Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Die Ortsbürgermeisterin Frau Susan Elze ist für Sie unter der  
E-Mail-Adresse obm-s.elze@stadt-landsberg.de zu erreichen.
Die Sprechstunde findet jeweils am Sitzungstag vor der Ort-
schaftsratssitzung von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr statt bzw. kann 
bei Bedarf auch vereinbart werden.
Bitte beachten Sie dazu die Veröffentlichung der Sitzungstermine 
bzw. den Ort der Sitzung.

Susan Elze
Ortsbürgermeisterin

Für herzhafte Schmausereien und süße Opfergaben an große 
und kleine Geister sorgt die Wehr.
Am Samstag den 26. Oktober ab 17 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Spickendorf
Die Abgabe von Baum- und Strauchschnitt ist jeden Freitag 
18.00 Uhr auf unserem Feuerplatz möglich.
Folgende Opfergaben warten auf euch
Eure Freiwillige Feuerwehr Spickendorf
In schauriger Erwartung,
Leckere Mixgetränke und vieles mehr…
Pommes, Bratwürstchen
Gyros mit Zaziki, Hirtenrollen, Bouletten

Rassegeflügelzuchtverein Spickendorf e.V.

56. Rassegeflügelschau 2024
Freunde der Rassegeflügelzucht aus unserem 
Heimatkreis und anderen angrenzenden Kreisen 
treffen sich wieder zum Leistungsvergleich in der 
Mehrzweckhalle Spickendorf.
Der Geflügelzuchtverein Spickendorf e.V. mit sei-
nen Mitgliedern lädt zur
Geflügelschau am 2. und 3. November 2024 ein
Die Öffnungszeiten der für Besucher:
2. November von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
3. November von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Die Eröffnung der Schau, 2. November um 9.00 Uhr.
Für die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins ist die Schau wie-
der eine Herausforderung und wir hoffen, dass wir Sie wie in den 
vergangenen Jahren begrüßen dürfen.
Sie sind hiermit herzlich eingeladen und wir würden uns über Ihren 
Besuch freuen.
Spickendorf im September 2024

Uwe Wagner
Vorsitzender

Wie kann ich Ihnen helfen?

034202 979979
 Mobil: 0171 4844716 | Fax: 03535 489-243 

kerstin.zehrt@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Kerstin Zehrt

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor Ort

LINUS WITTICH: Anzeigen | Beilagen | print & online

PC. 
Handy.
Tablet.

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

online als ePaper lesen!

Lesen Sie gleich los: epaper.wittich.de/2780

Die ganze Zeitung im ePaper-Format 
zum Blättern und weitere nützliche  
Informationen zur Ausgabe.
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Der digitale Weg zur Erfassung:
Redaktion

Immer die richtigen Worte.

cmsweb.wittich.deLINUS WITTICH Medien KG
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Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Den Ortsbürgermeister Herrn Kupski erreichen Sie jeden 1. Diens-
tag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr in der Alten Zollstraße 17 
in 06188 Landsberg OT Niemberg und nach Terminabsprache.

Zuverlässige Beilagenverteilung -  
fragen Sie uns einfach!

Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-herzberg.de

EGAL OB PROSPEKTE, FLYER, BROSCHÜREN 
mit uns kommen Sie gut an!

RAN AN DIE BEILAGEN!

Flyer

ProspektBroschüre

Salat-Bar

"Salat-Oase“

NEUEROFFNUNGNEUEROFFNUNG
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 Frische Salate der Saison 
 Frische Salate der Saison 

 Alles in Bio-Qualität 
 Alles in Bio-Qualität 

 All-you-can-eat 
 All-you-can-eat 20% 20% 

Salat-Bar

"Salat-Oase“
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 Frische Salate der Saison 
 Frische Salate der Saison 

 Alles in Bio-Qualität 
 Alles in Bio-Qualität 

 All-you-can-eat 
 All-you-can-eat 20% 20% 
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Der Bundesweite Vorlesetag 2024  
in der Bibliothek Peißen
Zukunft gestalten durch gemeinsames Vorlesen
Am 15. November 2024 beteiligt sich die Bibliothek Peißen mit 
einem besonderen Programm am Bundesweiten Vorlesetag. Unter 
dem diesjährigen Event-Motto „Vorlesen schafft Zukunft“ lädt die Bi-
bliothek Peißen alle herzlich ein, an den Aktionen in der Bibliothek 
teilzunehmen und gemeinsam die Freude am Vorlesen zu teilen. Au-
ßerdem können Sie sich als Vorleser:in anmelden und in einer unse-
rer Partnereinrichtungen vorlesen.
Vorleseaktion in der Bibliothek Peißen
Am 15. November 2024 um 17:00 Uhr erwartet Groß und Klein 
ganz im Sinne des Mottos „Vorlesen schafft Zukunft“ eine Vorlese-
Mitmach-Aktion in der Bibliothek Peißen. Im Anschluss an die Ge-
schichte haben die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihre Lieblings-
szenen zu zeichnen und diese Werke in der Bibliothek auszustellen.
Gestalten Sie die Zukunft: Aufruf an Vorleser:innen
Um den Vorlesetag in den Partnereinrichtungen der Bibliothek Peißen 
wie Kindertagesstätten, Horten und Schulen zu feiern, suchen wir 
engagierte Vorleser:innen, die bereit sind, Kindern ihre Zeit und ihre 
Stimme zu schenken. Egal, ob Sie ein geliebtes Buch aus Ihrer Kind-
heit oder einen modernen Klassiker vorlesen möchten – jede gelese-
ne Geschichte trägt dazu bei, die Zukunft der Kinder zu stärken. Inte-
ressierte können sich bis zum 25.10.2024 bei uns per Nachricht an 
kontakt@bibliothekpeissen.de oder Anruf unter der Nummer 0345 
5664 7802 anmelden. Sie werden im Anschluss über das weitere 
Vorgehen informiert und haben Zugriff auf Vorlesetipps sowie ggf. 
passende Literatur.
Ein gemeinsamer Ausklang: Die Vorlesetag-After-Show-Party in 
der Bibliothek Peißen Nach einem erfolgreichen Tag laden wir alle 
Teilnehmer:innen und Vorleser:innen herzlich zu einer After-Show-
Party in der Bibliothek Peißen ein. Ab 18:00 Uhr und bis 20:00 Uhr 
bieten wir eine entspannte Atmosphäre mit Musik und Erfrischungen, 
um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen und sich über die ge-
sammelten Eindrücke auszutauschen. Weiterhin können Sie sich in 
dieser Zeit auch über die Angebote der Bibliothek Peißen informie-
ren, (Vor-)Lesen und Bücher ausleihen.
Über das Motto „Vorlesen schafft Zukunft“
Das diesjährige Motto des Bundesweiten Vorlesetags – „Vorlesen 
schafft Zukunft“ – hebt die zentrale Bedeutung des Vorlesens für 
Kinder und die Gesellschaft hervor. Vorlesen stärkt nicht nur die Le-
sefähigkeit, sondern legt den Grundstein für den späteren Bildungs-
erfolg. Es fördert soziale Kompetenzen, regt die Fantasie an und 
ermöglicht den Blick in andere Lebenswelten.
Aktuelle Studien zeigen deutlich, dass ein Viertel der Grundschulkin-
der in Deutschland nicht ausreichend gut lesen lernt. Vorlesen ist 
eine der wichtigsten Maßnahmen, um diesem Trend entgegenzuwir-
ken und Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Kontakt:
Bibliothek Peißen
Gewerbehof 1, 06188 Landsberg
0345 5664 7802
kontakt@bibliothekpeissen.de
www.bibliothekpeissen.de

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Den Ortsbürgermeister Herrn Wilfried Seidowski erreichen Sie 
30 Minuten vor Beginn der Sitzung des Ortschaftsrates im Ge-
meindezentrum oder telefonisch unter der Telefonnummer 0152 
31719384.

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Die Ortsbürgermeisterin Frau Michaela Leiter erreichen Sie 
eine halbe Stunde vor Beginn der Ortschaftsratssitzung, sowie 
nach Vereinbarung im Büro in der Brunnengasse 3 in 06188  
Landsberg OT Oppin.
E-Mail: obm-m.leiter@stadt-landsberg.de

Jugendbetreuung im Jugendclub Oppin

Wir bieten jeden Dienstag von 15:00 
bis 19:00 Uhr eine Jugendbetreuung in 
den Räumen des Jugendclubs Oppin 
an.

Für Kinder und Jugendliche im Alter von 
10 bis 15 Jahren wartet ein abwechs-
lungsreiches Programm.

Das Angebot für die Jugendlichen wird sich ganz nach ihren Interes-
sen ausrichten und mit der Jugendbetreuung und den Jugendlichen 
zusammen erstellt und gestalltet.

Für eine bessere Planung zur Betreuung bitten wir vorab um eine 
Rückmeldung.

Kontakt: Jugendbetreuer der Stadt Landsberg  
Riccardo Milzsch Handy 0174 3301314.
jugendarbeit@stadt-landsberg.de

Wir freuen uns auf EUCH und eine spannende Zeit!

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Den Ortsbürgermeister Herrn Dirk Heldt erreichen Sie jeweils 
am Sitzungstag direkt vor der Ortschaftsratssitzung von 18.30 
bis 19.00 Uhr in der Brunnengasse 23 in 06188 Landsberg OT 
Braschwitz. Bitte auf die Veröffentlichung der Ortschaftsratster-
mine achten.

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Den Ortsbürgermeister Herrn Oehlschlegel erreichen Sie 
eine halbe Stunde vor Beginn der Ortschaftsratssitzung 
im Büro im Gemeindezentrum am Gewerbehof 1 in 06188 
Landsberg OT Peißen, sowie nach Vereinbarung per E-Mail  
sr-h.oehlschlegel@stadt-landsberg.de.
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Kegler News
Saisonstart 2024/2025
Am 14.09. starteten die Hohenthurmer Kegler in die neue Spielsai-
son. Wie schon im vergangenen Jahr spielen die Herren in der Lan-
desklasse und die Senioren in der Landesliga Sachsen-Anhalts.
Beide Teams hatten am 1. Spieltag Auswärtsaufgaben. Die Senioren 
verloren dabei beim BSV Halle-Ammendorf mit 1910 zu 1722 Kegeln 
ihren Auftakt. 
Bester Spieler war hier noch Lutz Hennecke mit 484 Kegeln. Auch 
die 1. Männer machte es nicht viel besser und verlor ebenfalls deut-
lich bei der SG Chemie Wolfen mit 3086 zu 2915 Kegel. 
Bester Hohenthurmer war Christian Schüler mit 538 Kegeln.
Drücken wir die Daumen, dass am 2. Spieltag zu Hause für beide 
Mannschaften die Kugel auf der schicken Bahn besser rollt und man 
sich über zwei Heimsiege freuen darf.

Mario Kasper
Abteilungsleiter Kegeln

Tag des offenen Denkmals am 08.09.2024

Seit 1995, nur mit Unterbrechung in der Coro-
nazeit, gibt es am zweiten Sonntag im Septem-
ber ein großes Ziel in Hohenthurm. Der Tag des 
offenen Denkmals mit Turmöffnung und bun-
tem Treiben rund um den hohen Turm. Mehr als 
400 Hohenthurmer Einwohner und Gäste nutz-
ten die Gelegenheit, Turm und evangelische 
Kirche zu besichtigen. Viele Gäste aus dem 

Umland nutzten die Möglichkeit zum Turmaufstieg und waren begeis-
tert. An diesem Tag war eine gute Fernsicht und selbst das Völker-
schlachtdenkmal in Leipzig war zu sehen.

Nach freundlicher Begrüßung durch Vereinsmitglieder in historischen 
Kostümen machten sich viele an den doch manchmal mühevollen 
Aufstieg. Insbesondere die drückende Hitze machte doch ziemlich 
zu schaffen. Wer keine Lust/Kraft zum Aufstieg hatte oder nach er-
folgreichem Aufstieg dringend einer Stärkung bedurfte, der hatte 
reichlich Gelegenheit, sich mit leckeren Würstchen und Pulled Pork, 
selbstgemachtem herzhaftem Knoblauchbrot und kühlen Getränken 
zu belohnen. Bereits zur guten Tradition ist das Angebot des Heimat-
und Frauenvereins Gäste mit einem reichhaltigen Kuchenangebot 
und Kaffee geworden. Nicht nur der Turm wurde zur Besichtigung 
geöffnet, auch die Kirche stand zur Besichtigung zur Verfügung. Ein 
Chorkonzert in der evangelischen Kirche rundete den Denkmalstag 
kulturell ab.

Zum traditionell bunten Programm rund um den hohen Turm gehörte 
weiterhin das Ritterlager. Viele Kinder und Eltern nahmen das An-
gebot gerne an, in das mittelalterliche Leben einzutauchen und zu 
sehen, wie man zu der damaligen Zeit so lebte und arbeitete. Ein 
zünftiger Angriff auf die Burg, unterstützt mit schweren Wurfgeräten 
und eine mehr oder weniger erfolgreiche Verteidigung waren zwei-
fellos ein Höhepunkt.
Für diesen erlebnisreichen Denkmalstag bedanken wir uns bei allen 
Besuchern, unseren Freunden und Helfern, welche diesen Tag erst 
möglich gemacht haben. Der Vorstand des Vereines möchte sich an 
dieser Stelle besonders bei denjenigen Mitgliedern bedanken, die 
immer sofort bereit sind, beim Auf- und Abbau zu helfen, die Stände 
und den Einlass zu besetzen und den Besuchern fachkundige Erläu-
terungen geben.
Der Vorstand des Kultur- und Heimatgeschichtsvereines  
Hohenthurm e.V.

Mediaplanung
Auf Sie 

zugeschnitten.

LINUS WITTICH 
Medien KG



Nichtamtlicher Teil - 22 - Nr. 13/2024

Gottesdienste
Sonntag, 13.10.2024
Hohenthurm 09.00 Uhr Kirche, Erntedank
Brachstedt 10.30 Uhr Kirche, Erntedank
Braschwitz 14.00 Uhr Kirche, Erntedank
Sonntag, 20.10.2024
Maschwitz 10.30 Uhr Kirche, Erntedank
Peißen 14.00 Uhr Kirche, Kanzel-Jubiläum 

von E. Hunold
Zwebendorf 10.30 Uhr Kirche
Sonntag, 27.10.2024
Niemberg 10.30 Uhr Kirche, Kirchweih-GD 

und Kirmes
Sonntag, 31.10.2024
Oppin 10.00 Uhr Kirche, GD zum 

Reformationsfest
Sonntag, 03.11.2024
Plößnitz 10.30 Uhr Kirche
Brachstedt 09.00 Uhr Kirche
Peißen 10.30 Uhr Kirche
Zwebendorf 14.00 Uhr Kirche
Sonntag, 10.11.2024
Niemberg 10.30 Uhr Kirche
Sonntag, 17.11.2024
Brachstedt 10.30 Uhr Kirche
Maschwitz 09.00 Uhr Kirche
Braschwitz 10.30 Uhr Kirche
Peißen 14.00 Uhr Kirche
Zwebendorf 10.30 Uhr Kirche

Seniorenkreise/Gemeindenachmittage (jeweils 14.30 Uhr)
Hohenthurm:  15.10.
Zwebendorf:  16.10.
Oppin:  29.10.
Peißen:  23.10.
Brachstedt:  25.10.
Kinderkirche
In der Schulzeit, donnerstags, 16 - 17.30 Uhr. Infos über Gemeinde-
pädagogin Adelheid Ebel.
Weitere Termine oder Terminänderungen werden gegebe-
nenfalls über Aushänge in den Schaukästen und im Internet unter  
www.pfarramt-hohenthurm.de bekannt gegeben.

Evangelisches Pfarramt Hohenthurm

Pfarrbereich Landsberg

Kirchliche Nachrichten für Klepzig, Landsberg,  
Gollma, Schwerz und Sietzsch
Gottesdienste
Sonntag, 13.10.
14:00 Uhr | Gollma |Bereichsgottesdienst zum Erntedank | M. Zieme 
und Ohrwürmer
Freitag, 25.10.
18:00 Uhr | Landsberg | FreiRaum |W. Meyknecht
anschl. Mitbringabendbrot
Freitag, 01.11.
18:00 Uhr | Landsberg | Musikalische Abendandacht | Cantemus
Gesprächskreise:
Schwerz -nach Absprache- 14:00 Uhr | Landsberg 22.10., 14:00 Uhr |  
Sietzsch 12.11., 14:00 Uhr |
Klepzig 05.11., 14:30 Uhr
Seelsorge
Für Gespräche, Beratung, Seelsorge und Besuche stehen die Pfarrer 
Thon und Meyknecht zur Verfügung. | Rund um die Uhr erreichen 
Sie auch die Telefonseelsorge unter der kostenfreien Rufnummer:  
0800 1110111

Jugendbetreuung im Jugendclub  
Hohenthurm

am Steinbruch 3

Wir bieten jeden Donnerstag von 15:00 bis 
19:00 Uhr eine Jugendbetreuung in den Räu-
men des Jugendclubs Oppin an.
Für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 
15 Jahren wartet ein abwechslungsreiches Pro-
gramm.

Das Angebot für die Jugendlichen wird sich ganz nach ihren Interes-
sen ausrichten und mit der Jugendbetreuung und den Jugendlichen 
zusammen erstellt und gestaltet.
Für eine bessere Planung zur Betreuung bitten wir vorab um eine 
Rückmeldung.

Kontakt: Jugendbetreuer der Stadt Landsberg  
Riccardo Milzsch Handy 0174 3301314.
jugendarbeit@stadt-landsberg.de

Wir freuen uns auf EUCH und eine spannende Zeit!

Evangelisches Pfarramt Hohenthurm
Evangelisches Pfarramt Hohenthurm, Von-Wuthenau-Platz 5, 
06188 Landsberg OT Hohenthurm,
Telefon: (034602) 50 111, mobil: 01602680124,
E-Mail: johannes.thon@pfarramt-hohenthurm.de; 
www.pfarramt-hohenthurm.de
Gemeindepädagogin Adelheid Ebel, E-Mail: a.ebel@posteo.de, 
Telefon: 0345 22604634 oder 0177 5438333
Sprechstunden von Pfarrer Thon
Hohenthurm: jeden Dienstag, 11 – 13 Uhr im Pfarramt (oder nach 
Vereinbarung)
Urlaub von Pfarrer Thon: 28.09. - 12.10. Vertretung in Trauerfällen:
Pfarrer Christoph Behr, Ringstraße 2, 06184 Kabelsketal OT Dies-
kau, 0345 6889116
Bürozeiten im Pfarramt Hohenthurm
Dienstag 10 - 13 Uhr
Donnerstag 13 - 16 Uhr

Kirchenmusik im Pfarrbereich Hohenthurm
Für die kirchenmusikalische Gestaltung von Taufen, Trauungen, kirch-
lichen Feiern zu Jubiläen und Trauerfeiern ansprechbar sind:
Frau Kathrin Hauser, Oppin   Tel.: (034604) 21843
Herr Hans-Martin Uhle, Oppin   Tel.: (034604) 20569
Herr Wolfram Föhse, Brachstedt   Tel.: 017656795839
Wünschen Sie außer der Orgel noch eine(n) weitere(n) Musiker(in), 
dann fragen Sie danach den Organisten Ihrer Wahl.
Besonderes
50-jähriges Kanzeljubiläum von Predigerin E.Hunold
So., 20.10.2024, 14 Uhr, Festgottesdienst, im Anschluss Kaffee im 
Kreuzgewölbe (Kuchenspenden sind willkommen)
Gottesdienst zur Kirchweih in Niemberg
So., 27.10., 10:30 Uhr, Kirche St. Ursula, im Anschluss Kirmes im 
Park
Themenabend des CVJM-Familienarbeit
„Zwischen 2 Welten, Kinder fit machen für die digitale Zukunft“
Di., 22.10.2024, 19.30 Uhr, Lutherheim Niemberg
Gottesdienst zum Reformationstag
Do., 31.10.2024, 10 Uhr, Kirche Oppin
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Ansprechpartner ev. Pfarrbereich Landsberg:
Pfarrer Werner Meyknecht
0151 50704914 (WhatsApp, Threema, Signal) | 034602 958888 |
werner.meyknecht@ekmd.de
Pfarrerin Marie Zieme
0178-9137728 | 034602-958642 | marie.zieme@ekmd.de
Vertretung: Pfarrer i.R. Jürgen Dittrich
Jürgen.dittrich@lk-bs.de Tel.: 0162 2461884
Pfarrsekretärin Dorothea Kleiber |
Sprechstunde: Mo, 15:00 bis 17:30 Uhr
0177 5654419 | 034602 20330 | dorothea.kleiber@ekmd.de
Gemeindesekretär Klaus-Peter Mertens | klaus-peter.mertens@gmx.de
www.kirche-landsberg.de
Ansprechpartner der Gemeinden:
Klepzig: GKR-Vorsitzende 

Dagmar Schumann
Tel.: 034602 50750

Schwerz: GKR-Vorsitzender 
Willem Rink

Tel.: 0176 76784654

KGV Landsberg: GKR-Vorsitzender 
Tobias Halfpap

Tel.: 034602 444745

Ansprechpartner
für Sietzsch:

Heike Wegner Tel.: 034602 21943

Ansprechpartner
für Gollma:

Inge-Lene Wießner Tel.: 034602 20401

Friedhöfe im Pfarrbereich
Ansprechpartner:
Friedhof Klepzig: Michael Köppe-Habedank; Tel. 0174 1855428
Friedhof Gollma: Inge-Lene Wießner; Tel. 034602 20401
Bankverbindung für alle Gemeinden:
Kreiskirchenamt Halle
IBAN: DE55 8005 3762 0386 0601 18
BIC: NOLADE21HAL
Bitte geben Sie den Gemeindenamen und den Zahlungsgrund an. 
Geben Sie bei Spenden per Überweisung auch Ihre Postanschrift 
an, damit wir Ihnen eine Spendenquittung zuschicken können.
Bankverbindungen für Friedhöfe:
Kreiskirchenamt Halle
IBAN: DE11 3506 0190 1553 8640 50
BIC: GENODED1DKD
Bitte geben Sie den Friedhof und den Zahlungsgrund an.

Stadt- und Schulbibliothek Landsberg
Pünktlich zu Beginn der Herbstferien startete unser Landsberger 
Kinder-Podcast. Das Projekt wird bis in den November an den Wo-
chenenden stattfinden. Quereinsteiger bzw. flexible Teilnahme ist 
jederzeit möglich.
An dieser Stelle dankt die Bibliothek vielen Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen der Stadtverwaltung für ihre Unterstützung. Ohne sie würde 
es nicht laufen. Wir danken dem Bürgermeister Tobias Halfpap, dass 
wir den alten Ratskeller als cooles Basislager nutzen dürfen.
Den Kollegen vom Bauhof danken wir, dass sie unsere QR-Codes 
so schnell und gut angebracht haben und jederzeit hilfsbereit sind. 
Den Standesbeamtinnen danken wir für ihr Verständnis, wenn es im 
Rathaus einmal ein klein wenig lauter sein sollte. Die Kolleginnen 
und Kollegen der Abteilung Wirtschaftsförderung/ Kultur und Sport 
unterstützen die zu 100 % geförderten Bibliotheksprojekte verwal-
tungstechnisch. Wir danken den Mitarbeitern des Felsenbades, dass 
die Kinder auf der Liegewiese des Bades mit einem Metalldetektor 
Schätze suchen dürfen!
Unbedingt danken möchten wir Gunter George Museum/Landsberg. 
Er ist immer für uns da! Herr George und Frau Käthe Thon, Pfarrerin 
i. R., halfen den Kindern bei dem Text für den QR-Code der Kirche. 
In der Regenbogenschule und dem Heilpädagogischen Kinderheim 
Reinsdorf haben wir erfahrene Kooperationspartner gefunden. Pa-
trick Rausch vom Goldenen Löwen danken wir, dass er aufgeschlos-
sen unsere Ideen begleitet, auch wenn sie manchmal ganz schön 

verrückt sind. Zu guter Letzt ein Riesendankeschön an unseren Don-
nerwetter! Wir freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte.

Mit besten Grüßen

Caroline Vogel
Stadt- und Schulbibliothek Landsberg

Lassen Sie Ihren Baum in Landsberg und  
Umgebung zu Weihnachten erstrahlen!
Haben Sie eine Tanne in Ihrem Garten, die Sie nicht mehr möchten? 
Stellen Sie sich vor, wie Ihr Baum in der Adventszeit in Landsberg 
oder in Ihren Ortsteil festlich geschmückt und hell erleuchtet wird, 
um den Weihnachtszauber in unsere Stadt zu bringen!
Wenn Sie sich vorstellen können, für einen guten Zweck zu spenden, 
würden wir uns sehr über Ihre Unterstützung freuen. Ihr Baum könnte 
das Herzstück der Weihnachtsdekoration Ihrem Ortsteil sein und vie-
le Menschen während der Weihnachtszeit erfreuen.
Bei Interesse an einer Spende wenden Sie sich bitte 
an das Büro des Bürgermeisters. Jede Tanne zählt, 
um unsere Stadt in eine leuchtende Weihnachtswelt 
zu verwandeln!
Herzlichen Dank für Ihre Überlegung und Unterstüt-
zung!

Aktuelle Information  
zum Saale-Beratungs-Mobil 60+
Liebe Bürgerinnnen, liebe Bürger,
seit fast 2 Jahren ist das Saale-Beratungs-Mobil 60+ in Landsberg 
aktiv. Frau Müller und Frau Feineis stehen Ihnen ab dem 55. Lebens-
jahr kostenlos mit Rat und Tat zur Seite - sei es bei Antragstellungen, 
zu Informationen über die neuen gesetzlichen Regelungen, bei Umzü-
gen, der Vereinbarung von Facharzttermin uvm. Um noch schneller 
für Sie da zu sein, erreichen Sie uns unter der Rufnummer 0179 
4177507 zur Terminvereinbarung.
Wir freuen uns auf ihren Anruf.


